
Zur Vorlage beim Finanzamt 

 
………………………………………………………………………………………………………   

 
Das Bundeswehr-Sozialwerk e.V., 1960 gegründet, ist 
wegen der Förderung der Zwecke der amtlich aner-
kannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege nach 
dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid 
der Finanzverwaltung Bonn-Innenstadt, StNr. 
205/5793/1248, vom 25.11.2011 nach § 5 Abs. 1 Nr. 
9 Körperschaftssteuergesetz von der Körperschafts-
steuer befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förde-
rung der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege (im Sinn der Anlage 1 zu 
§ 48 Abs. 2 Einkommenssteuer-Durchführungs-
verordnung – Abschnitt A Nr. 6) verwendet wird. 
 
Es wird bestätigt, dass über die in der Gesamtsumme 
enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Bestäti-
gungen weder formelle Zuwendungsbestätigungen 
noch Beitragsquittungen o. a., ausgestellt wurden 
oder werden. 

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
unrichtige Zuwendungsbescheinigung erstellt oder 
wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in 
der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbe-
günstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die 
Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug 
der Zusendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 10 b 
Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 
 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die 
steuerlichen Berücksichtigung der Zuwendung aner-
kannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides 
länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen 
Bescheinigung länger als 3 Jahre seit Ausstellung der 
Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – 
BStBl I S. 884). 
 
Zusatz für das Mitglied: 
Bitte den entsprechenden Zahlungsbeweis (Kontoaus-
zug oder Gehaltsbescheinigung) beilegen. 

 

 


